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Opfer am Reformationsfest, 
3. November 1996 

Erlaß des Oberkirchenrats 
vom 15. Juli 1996 AZ 52.13-11 Nr. 110 

Das Opfer im Gottesdienst am Reformationsfest ist 
auf Vorschlag der Württembergischen Bibelgesell-
schaft für die Herstellung und Verbreitung von Bi-
beln und Kinderbibeln in Georgien und Kasachstan 
bestimmt. 

Die Württembergische Bibelgesellschaft stellt ein 
Faltblatt zur Verfügung, das das Projekt „99.000 
Bibeln für Georgien und Kasachstan" vorstellt. Es 
informiert auch über die Ergebnisse der letztjährigen 
Aktion und stellt die neue „Bibel für Kinder" vor. 

In den letzten Jahren ist in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion viel für die Bibelverbreitung getan wor-
den. Das haben auch Sie durch Ihr Opfer möglich 
gemacht. Dafür danke ich Ihnen heute. 

Zugleich möchte ich Sie bitten, auch in Zukunft die 
Verbreiüing der Bibel zu fördern. Die Nachfrage nach 
Bibeln ist besonders in Afrika und in den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion sehr groß. Anläßhch des 
diesjährigen Reformationsfestes bitte ich Sie, die Bi-
belverbreitung in Georgien und Kasachstan zu unter-
stützen. Genauere Informationen über die dortigen 
Projekte entnehmen Sie bitte dem Faltblatt der Würt-
tembergischen Bibelgesellschaft, das am Ausgang 
ausliegt. 

E b e r h a r d t R e n z 

Das Faltblatt soll breit gestreut werden. Es kann dem 
Gemeindebrief beigelegt werden und zum Reforma-
tionsfest und darüber hinaus in den Kirchen ausgelegt 
werden. Die Pfarrämter werden gebeten, der Württem-
bergischen Bibelgesellschaft auf beiliegendem Be-
stellformular bis zum 20. September 1996 die 
gewünschte Anzahl von Faltblättern mitzuteilen. Eine 
automatische Zustellung von Faltblättern wird nicht 
vorgenommen. 

Die Pfarrämter werden gebeten, auf das gottesdienst-
liche Opfer für die Bibelverbreitung schon am Sonntag 
vor dem Reformationsfest hinzuweisen und etwa fol-
gende Abkündigung zu verlesen oder sonst in geeig-
neter Weise zu veröffentlichen: 

Verordnung zur Ausführung 
der Haushaltsordnung 

vom 23. Juh 1996 AZ 13.100-3 Nr. 35 

Aufgrund von § 73 des Kirchüchen Gesetzes über das 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg (Haus-
haltsordnung) vom 24. November 1994 und § 25 
Abs. 4 der Verfassung der Evangeüschen Landeskir-
che in Württemberg vom 24. Juni 1920 wird verordnet: 
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(Zu § 2) 

1. Der Haushaltsplan der Landeskirche wird durch 
Gesetz beschlossen, die übrigen Haushaltspläne und 
Sonderhaushaltspläne, auch solche der Landeskirche 
nach § 22 Abs. 1 Satz 3, werden durch Beschluß 
festgestellt. 

(Zu §5) 

2. Für jeden Haushaltsplan, Sonderhaushaltsplan 
oder Wirtschaftsplan einer Körperschaft nach § 1 
Haushaltsordnung ist ein Beauftragter oder eine Be-
auftragte für den Haushalt zu bestellen. Der oder die 
Beauftragte ist bei allen Maßnahmen von erheblicher 
finanzieller Bedeutung zu beteihgen. Er oder sie ist für 
die Mittelfristige Finanzplanung sowie für die Aufstel-
lung des Haushaltsplanentwurfs und die Ausführung 
des Haushaltsplans zuständig. Soweit die obenge-
nannten Aufgaben durch Gesetz oder organisatorische 
Regelungen bestimmten Personen zugewiesen sind, 
hat der oder die Beauftragte für den Haushalt die 
übrigen Funktionen wahrzunehmen. Der oder die Be-
auftragte für den Haushalt hat insbesondere 
a) im Hinblick auf die Finanzplanung bereits an der 
Aufgabenplanung mitzuwirken, 
b) dafür zu sorgen, daß Anmeldungen und sonstige 
Beiträge zur Haushaltsplanaufstellung nach Form und 
Inhalt richtig aufgestellt und rechtzeitig vorgelegt 
werden, 
c) zu prüfen, ob alle zu erwartenden Einnahmen, alle 
voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und alle vor-
aussichtüch benötigten Verpflichtungsermächtigun-
gen sowie alle notwendigen Stellen in den Haushalts-
plan aufgenommen worden sind; soweit Beträge nicht 
genau berechnet werden können, hat er oder sie für 
eine möglichst zutreffende Schätzung zu sorgen, 
d) zu prüfen, ob die Anforderungen an Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen sowie Stellen dem 
Grunde und der Höhe nach zu dem vorgesehenen 
Zeitpunkt notwendig sind, 
e) den Haushaltsplanentwurf mit den begründenden 
Unterlagen gegenüber dem Gremium zu vertreten, für 
das er bestimmt ist. 

Er oder sie ist rechtzeitig zu informieren, wenn die 
Gefahr besteht, daß es zu ungedeckten über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben kommt und bei der Ent-
scheidung über ungedeckte über- und außerplan-
mäßige Ausgaben zu beteihgen. 

3. Nach dem Grundsatz der Wirtschafthchkeit ist 
immer die günstigste Relation zwischen Kosten und 
Nutzen anzustreben. Nach dem Grundsatz der Spar-
samkeit sind die einzusetzenden Mittel auf die zur 
Erfüllung der Aufgabe unbedingt notwendigen Kosten 
zu beschränken. 

Es ist in angemessenen Abständen zu überprüfen, ob 

a) die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist 
und 
b) die Aufgabenwahmehmung noch wirtschaftlich 
ist. 

Bei einer Untersuchung ist die nach den Erfordernis-
sen des Einzelfalls effektivste Methode anzuwenden. 
In Betracht kommen insbesondere Kosten-ZNutzen-
vergleiche sowie die Bewertung von Alternativen. Die 
Ergebnisse sind den für die Entscheidung Zuständigen 
vorzulegen. 

4. Bei der Feststellung, ob Maßnahmen erhebliche 
finanzielle Bedeutung haben, sind zu berücksichtigen: 
a) die Größe der Maßnahme im Verhältnis zum Ge-
samthaushalt, 
b) die Größe der Maßnahme im Verhältnis zum Be-
reich des Haushalts, in dem die Maßnahme zu veran-
schlagen ist, 
c) die Sicherheit der erwarteten Einnahmen und Aus-
gaben, 
d) das Maß der Festlegung künftiger Haushalte. 

(Zu § 7) 

5. Die Mittelfristige Finanzplanung ist für fünf Haus-
haltsjahre einschließlich des laufenden Haushaltsjah-
res aufzustellen. 

Kirchengemeinden haben ihrer Annahme zur Ent-
wicklung der Zuweisungen aus der einheitlichen Kir-
chensteuer die Mittelfristige Finanzplanung der 
Landeskirche und die Zuweisungsplanung des Kir-
chenbezirks zugrundezulegen. 

Auf der Ausgabenseite sind die Investitionsausgaben 
gesondert darzustellen. Die in § 5 Abs. 2 Haushalts-
ordnung genannten Maßnahmen sind in die Mittelfri-
stige Finanzplanung aufzunehmen. 

6. Die Mittelfristige Finanzplanung ist jähriich der 
Entwicklung anzupassen und fortzuführen. 

7. Von der Pflicht zur Planung ausgenommen sind die 
Bereiche, die bereits in der Zuweisungsplanung des 
Kirchenbezirks aufgenommen sind. Bei Kirchenge-
meinden, deren Haushalt sich in den nächsten fünf Jah-
ren voraussichtlich nicht wesenthch ändert und die keine 
Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 oder § 18 planen, kann auf 
eine Mittelfristige Finanzplanung verzichtet werden. 

(Zu §9) 

8. Verpflichtungsermächtigungen sind den Haus-
haltsstellen zuzuordnen, für die die Verpflichtung 
wirksam werden soll. Es ist anzugeben, welche Teil-
beträge der einzugehenden Verpflichtungen in wel-
chen Haushaltsjahren wirksam werden dürfen. 
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(Zu § 10) (Zu § 18) 

9. Zu den von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland festgelegten Grundlagen zur Haushalts-
systematik trifft der Oberkirchenrat nähere Regelun-
gen durch Erlaß einer Haushaltstextdatei mit 
Zuordnungsrichtlinien. 

10. Eine Aufteilung des Haushalts nach § 10 Abs. 4 
Haushaltsordnung kann u.a. in Sachbuchteile oder Ob-
jektziffem erfolgen. 

16, Ob eine größere Investition vorliegt, ist nach den 
Kriterien in Nr. 4 der Ausführungsbestimmungen zu 
§ 5 Abs. 2 zu beurteilen. 

(Zu § 20) 

17. Rückflüsse an die Fonds der Landeskirche und ihre 
Zinserträge werden nicht im Haushaltsplan der Lan-
deskirche dargestellt. 

(Zu §11) (Zu §22) 

11. Als nach Abs. 5 erheblich sind Kostenerstattungen 
zum Beispiel dann anzusehen, wenn 
a) sie in einer Abrechnung von Leistungen mit Drit-
ten eine Veränderung bewirken (z.B. bei Abmangel-
verträgen), 
b) für den Nachweis der Verwendung von Zuschüs-
sen und Zuwendungen die Darstellung der Kosten 
notwendig ist, 
c) sonst die Darstellung der tatsächlichen Kosten ein-
zelner Aufgabenbereiche verfälscht wird. 

Auf Kostenerstattungen ist zu verzichten, wenn der 
Verwaltungsaufwand zur Ermittlung realistischer 
Werte in keinem angemessenen Verhältnis zum wirt-
schaftlichen Nutzen steht. Vereinfachte Ermittlungen, 
Pauschalsätze und anderweitig vorhandene Ver-
gleichszahlen sind vorrangig zu nutzen. 

18. Der Oberkirchenrat kann eine einheitüche Syste-
matik und einen einheitlichen Kontenplan für die 
Wirtschaftspläne festlegen. 

(Zu § 23) 

19. Von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haus-
haltsquerschnitts wird allgemein Befreiung erteilt, so-
weit das Haushaltsvolumen des Haushaltsplans 
1,5 Millionen DM nicht überschreitet. 

(Zu § 26) 

20. Die von den Kirchengemeinden für andere als für 
eigene Zwecke erhobenen Opfer sind außer bei den 
Letztempfängem durchlaufende Gelder. 

(Zu § 12) 

12. Eine Änderung des Stellenplans während des 
Haushaltsjahres erfolgt durch einen Nachtragshaus-
haltsplan. 

(Zu § 16) 

(Zu § 27) 

21. Eine geeignete Maßnahme zur Kontrolle der Aus-
gabeansätze ist die Fühmng von Haushaltsüberwa-
chungslisten. 

22. Eine geeignete Maßnahme zur Gewährleistung des 
Haushaltsausgleichs ist eine haushaltswirtschaftliche 
Sperre. 

13. Für jeden Kredit ist ein Tilgungsplan aufzustellen. 

14. Neben der Kreditsumme sind die Geldbeschaf-
fungskosten (z.B. Disagio) sowie die Zinsen und Til-
gungsbeträge bei den dem Verwendungszweck der 
Kredite entsprechenden Haushaltsstellen zu veran-
schlagen. 

15. Die Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen mit 
der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit in Ein-
klang, wenn auch in Zukunft regehnäßig zu erwarten-
de Einnahmen die voraussichthchen Ausgaben 
mindestens um die zusätzlichen Zins- und Tilgungs-
verpflichtungen übersteigen. 

(Zu § 28) 

23. Absatz 1 betrifft alle öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisse auf Lebenszeit. 

(Zu § 31) 

24. Für den Anwendungsbereich der Haushalts-
ordnung ist in der Regel die Verdingungsordnung für 
Bauleistungen des Landes Baden-Württemberg mit 
den vom Oberkirchenrat bekanntgemachten Änderun-
gen anzuwenden. 
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Bei sonstigen Vergaben und Beschaffungen über 
5.000 DM sind mindestens drei vergleichbare 
Angebote einzuholen, sofern eine entsprechende 
Anzahl leistungsfähiger Anbieter vorhanden ist. Die 
Angebotseinholung und Vergabe erfolgt in der Regel 
durch freihändige Vergabe. Auf die Möglichkeit 
einer entsprechenden Anwendung der Verdingungs-
ordnung für Leistungen des Landes Baden-Würt-
temberg im Bereich der Landeskirche wird 
hingewiesen. 

Ist ein Angebot eindeutig unzureichend, ist es aus-
zuscheiden. Bleibt nach dieser Prüfung nur noch ein 
Angebot übrig, sollen Ersatzangebote eingeholt 
werden. Ein kirchlicher Anbieter kann bevorzugt 
werden, wenn er gleiche Leistungen zu einem glei-
chen Preis wie andere Anbieter angeboten hat oder 
wenn sich durch die Auftragsvergabe an einen kirch-
lichen Anbieter insgesamt eine bessere Wirtschaft-
lichkeit ergibt (z.B. Ersparnis bei der 
Schwerbehindertenabgabe). 

(Zu § 32) 

25. Für Bereiche, bei denen dies für die Ermittlung von 
Kosten oder der Wirtschaftlichkeit erforderlich ist, 
wird die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben 
zum Haushaltsjahr nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zugelassen. 

(Zu § 33) 

26. Kleinbeträge sind solche bis 20,00 DM. 

27. Eine erhebliche Härte für den Anspruchsgegner 
oder die Anspruchsgegnerin ist anzunehmen, wenn er 
oder sie sich auf Grund ungünstiger wirtschaftlicher 
Veihältaisse vorübergehend in emsthaften Zahlungs-
schwierigkeiten befindet oder im Falle der sofortigen 
Einziehung in diese geraten würde. 

Eine unzumutbare Härte ist anzunehmen, wenn sich 
der Anspmchsgegner oder die Anspruchsgegnerin in 
einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage befin-
det und die Weiterverfolgung des Anspruchs voraus-
sichtlich zu einer Existenzgefährdung führen würde. 
In Fällen von grundsätzlicher oder erhebücher finan-
zieller Bedeutung ist dem über den Haushaltsplan 
beschließenden Gremium oder dem von ihm beauf-
tragten Ausschuß Kenntnis zu geben. 

Zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 2 sind die 
Bewirtschaftungsbefugten im Einvernehmen mit dem 
oder der Beauftragten für den Haushalt, soweit dessen 
oder deren Befugnisse nicht auf andere Personen über-
tragen wurden. 

(Zu §34) 

28. Ein Nachweis der zweckentsprechenden Verwen-
dung kann durch Einzelnachweis oder durch Vorlage 
einer Jahresrechnung erfolgen. 

(Zu § 35) 

29. Eine Kassenanordnung muß enthalten: 
a) den Betrag, 
b) den Fälligkeitstag, sofern nicht sofortige Fälügkeit 
gegeben ist, 
c) bei Einzahlungen den Zahlungspflichtigen oder 
die Zahlungspflichtige, bei Auszahlungen den Zah-
lungsempfänger oder die Zahlungsempfängerin; bei 
unbaren Auszahlungen sind die Bankverbindung 
(Kontonummer und Bankleitzahl) oder bei automa-
tisierter Zahlung die Empfängemummer anzugeben, 
d) die Buchungsstelle und das Rechnungsjahr, 
e) den Zahlungsgrund, 
f) die Feststellungsvermerke, 
g) die Nummer der Haushaltsüberwachungsliste, so-
weit eine solche geführt wird, 
h) das Datum der Anordnung und 
i) die Unterschrift des oder der Anordnungsberech-
tigten. 
Der Nachweis über die Aufnahme in Bestandsver-
zeichnisse ist auf der Kassenanordnung zu vermerken. 

30. Feststellungs vermerke beziehen sich auf die sach-
liche und rechnerische Richtigkeit. 
a) Mit der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit 
wird bestätigt, daß 
1. die im Rechnungsbeleg enthaltenen tatsächlichen 
Angaben richtig sind und 
2. die Lieferung und Leistung entsprechend der zu-
grundeliegenden Vereinbarung oder Bestellung sach-
gemäß und vollständig ausgeführt worden ist. 
Sofern besondere Fachkenntnisse auf bautechni-
schem, ärzüichem oder einem sonstigen Gebiet erfor-
derlich sind, ist durch eine sachverständige Person als 
besonderer Teil der sachlichen Feststellung die fach-
technische Richtigkeit zu bescheinigen. 
b) Mit der Bescheinigung der rechnerischen Rich-
tigkeit wird bestätigt, daß der anzunehmende oder 
auszuzahlende Betrag sowie alle auf Berechnungen 
beruhenden Angaben in der Kassenanordnung, ihren 
Anlagen und in begründenden Unterlagen richtig sind. 
Dieser Feststellungsvermerk umfaßt auch die ord-
nungsgemäße Anwendung der den Berechnungen 
zugrundeliegenden Ansätze nach den Be-
rechnungsunterlagen (z.B. Bestimmungen, Verträge, 
Tarife). 

31. Die Anordnung und die Feststellung der sachli-
chen und rechnerischen Richtigkeit müssen von insge-
samt mindestens zwei Personen vorgenommen 
werden. 
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32. Bei allgemeinen Anordnungen ist die sachliche 
und rechnerische Richtigkeit im Nachhinein festzu-
stellen. 

ter Weise sichergestellt ist, daß der Tag der Auszah-
lung und der Zahlweg nachvollziehbar dokumentiert 
sind. 

33. Die Berechtigung zur Erteilung von Kassenanord-
nungen ist, soweit sie nicht durch Rechtsvorschrift 
geregelt ist, schriftlich zu regeln. Über Art und Um-
fang der Anordnungsbefugnis der Anordnungsberech-
tigten ist die Kasse zu unterrichten. 

34. Die Kassenanordnungen sollen mittels eines Vor-
drucks erteilt werden, wenn die in Nr. 29 genannten 
Angaben nicht bereits aus den begründenden Unterla-
gen zweifelsfrei erkennbar sind oder ergänzt wurden. 

35. Werden Ansprüche oder Zahlungsverpflichtungen 
in automatisierten Verfahren ermittelt, muß sicherge-
stellt sein, daß 
a) das angewandte Verfahren von der zuständigen 
Stelle nach vorausgegangener Prüfung freigegeben ist, 
b) gültige Programme verwendet werden, die doku-
mentiert sind, 
c) die Daten vollständig und richtig erfaßt, eingege-
ben, verarbeitet, gespeichert und ausgegeben werden, 
d) in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt 
eingegriffen werden kann, 
e) die gespeicherten Daten nicht verlorengehen und 
nicht unbefugt geändert werden können, 
f) die Unterlagen, die für den Nachweis der richtigen 
und vollständigen Ermittlung der Ansprüche oder 
Zahlungsverpflichtungen erforderlich sind, ein-
schließhch eines Verzeichnisses über den Aufbau der 
Datenträger und die Dokumentation der verwendeten 
Programme bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
für Belege verfügbar bleiben, 
g) die nach Buchst, c) genannten Tätigkeitsbereiche 
gegenüber der Programmierung und gegebenenfalls 
gegeneinander abgegrenzt und die dafür Verantwort-
lichen bestimmt werden. 

Soweit durch Informations- und Kommunikations-
technik eine der schriftlichen Form entsprechende Do-
kumentation ermöglicht wird, kann die 
Kassenanordnung unter den Bedingungen des § 40 in 
dieser Weise erfolgen. 

(Zu § 36) 

36. Über Buchungen, die ohne Kassenanordnung vor-
genommen werden, müssen in den Rechnungsakten 
Buchungsbelege vorhanden sein. Nicht angeordnet wer-
den Zahlungseingänge, bei denen die Kasse erkennt, daß 
sie nicht empfangsberechtigt ist, und die unverzüghch 
zurückerstattet oder weitergeleitet werden. 

(Zu § 38) 

37. Auf einen Vermerk auf der Kassenanordnung nach 
§ 38 Abs. 4 kann verzichtet werden, wenn in geeigne-

(Zu § 39) 

38. Die Form der Zeit- und Sachbücher und der son-
stigen Bücher regelt der Oberkirchenrat durch Erlaß. 

39. Eintragungen in Büchern dürfen nur zur Berichti-
gung von Schreib- und Rechenfehlem und sonstigen 
offensichtlichen Umichtigkeiten geändert werden. 
Änderungen müssen so vorgenommen werden, daß 
die ursprüngliche Eintragung lesbar bleibt. 

(Zu § 40) 

40. Die Regelung in Absatz 2 Nr. 4 bedeutet nicht, daß 
für jeden Bereich unterschiedhche Verantwortliche 
benannt werden müssen. Es ist jedoch sicherzustellen, 
daß mindestens zwei Personen mit der Bedienung des 
EDV-Systems vertraut sind und sich gegenseitig kon-
trolüeren. 

(Zu § 41) 

41. Für das Baubuch gelten die Bestimmungen für das 
Zeit- und Sachbuch, sofern nichts anderes geregelt ist. 

42. In Kirchengemeinden und Kirchenbezirken wird 
ein Vortragsbuch geführt, in dem in der Ordnung des 
Sachbuchs die Rechtsverhältnisse verzeichnet sind, 
die die Haushaltsführung der Kirchengemeinde über 
einen längeren Zeitraum als zwei Jahre beeinflussen. 
Den Einträgen im Vortragsbuch zugrundeliegende 
Verträge, Urkunden, Beschlüsse und entsprechende 
Unterlagen sind als Beilagen zum Vortragsbuch zu 
führen und begründende Unterlagen nach § 41 Abs. 5 
(Wanderbeilagen). 

Das Liegenschafts- und das Stiftungsverzeichnis kön-
nen, wenn ihr Umfang gering ist, im Vortragsbuch 
geführt werden. 

(Zu § 42) 

43. Jede Buchung im Zeitbuch muß enthalten: 
a) die laufende Nummer, 
b) den Buchungstag, 
c) einen Hinweis, der die Verbindung mit der sachli-
chen Buchung herstellt; dabei kann der Gegenstand 
angegeben werden, 
d) die Bezeichnung des oder der Einzahlungspflich-
tigen oder des Zahlungsempfängers oder der Zah-
lungsempfängerin, 
e) den Betrag in Einnahme oder Ausgabe, 
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f) den Zahlweg. 

Bei unbaren Einzahlungen gilt als Buchungstag der 
Erstellungstag des Kontoauszugs. 

44. Der Tag der Kenntnisnahme im Sinne des Ab-
satzes 1 ist der Tag, an dem die für die Buchung 
zuständige Person von der Einzahlung Kenntnis erhält. 

45. Bei manueller Buchung muß das Zeitbuch mit 
fortlaufenden Seitenzahlen versehen sein; ist es nicht 
gebunden, dann müssen die einzelnen Blätter in ande-
rer Weise gegen Austausch gesichert sein. 

Die lückenlose Führung des Zeitbuchs muß gewähr-
leistet sein. Es dürfen keine einzelnen Zeilen freige-
lassen oder Eintragungen zwischen den Zeilen vor-
genommen werden. 

46. Auf dem Titelblatt sind alle Kassen anzugeben, für 
die das Zeitbuch geführt wird. 

(Zu § 43) 

47. Das Sachbuch enthält auf der Titelseite die Be-
zeichnung der kirchlichen Körperschaft und das Rech-
nungsjahr, gegebenenfalls eine Aufstellung der 
Wanderbeilagen. Für Kirchengemeinden, Kirchenbe-
zirke und deren Verbände folgt ein Vorbericht mit 
folgendem Inhalt: 
a) die Regelung der Anordnungsbefugnis, 
b) die Namen der für die Kasse verantwortlichen 
Personen, 
c) die Bankverbindungen, 
d) die Art der Aufbewahrung von Inhaberschuldver-
schreibungen, Kapitalbriefen und ähnlichen Papieren 
sowie die hierfür verantwortlichen Personen, 
e) das Datum und die durchführende Person der im 
Laufe des Rechnungszeitraums vorgenommenen Kas-
senprüfungen. 

48. Jede Buchung im Sachbuch muß enthalten: 
a) den Buchungstag, 
b) einen Hinweis, der die Verbindung ntüt der zeith-
chen Buchung und dem Beleg herstellt, 
c) den Gegenstand der Einnahme oder Ausgabe, 
d) die Bezeichnung des oder der Einzahlungspflich-
tigen oder des Zahlungsempfängers oder der Zah-
lungsempfängerin, 
e) den Betrag in Einnahme oder Ausgabe. 

(Zu § 45) 

50. Verwahrgelder und Vorschüsse sind spätestens 
mit dem Jahresabschluß auszubuchen. 

(Zu § 46) 

51. Zuständig für den Beschluß nach Satz 3 ist, wer die 
Anordnungsbefugnis regelt. 

52. Kassenfehlbeträge sind als Vorschuß, Kassen-
überschüsse als Verwahrgelder zu buchen. Die Kas-
senaufsicht ist unverzüglich zu benachrichtigen. 

(Zu § 48) 

53. Die Grundvermögensübersicht nach Absatz 6 
Nr. 3 ist der Jahresrechnung nur dann gesondert bei-
zufügen, wenn sich ihr Inhalt nicht aus einer Liegen-
schaftsbeschreibung ergibt. 

(Zu § 51) 

54. Die Besorgung von Kassengeschäften für Dritte 
setzt deren Wülschaftlichkeit und ein kirchliches In-
teresse voraus. 

(Zu § 53) 

55. Über eingerichtete Zahlstellen ist ein Verzeichnis 
zu führen, in dem folgende Angaben festgehalten sind: 
a) Sitz der Zahlstelle, 
b) Personalangaben über den Zahlstellenverwalter 
oder die Zahlstellenverwalterin, 
c) den Bargeldhöchstbestand, 
d) die Konten, über die der Geldverkehr der Zahlstel-
le abgewickelt werden darf, 
e) die regelmäßigen Abrechnungstermine. 

Für Handvorschüsse ist der regelmäßige Abrech-
nungstermin und die verantwortliche Person festzu-
halten. 

(Zu § 54) 

56. Für die Kassenverwaltung ist eine Stellvertretung 
zu bestellen. 

(Zu § 44) 

49. Auf die Aufstellung von Kostenrechnungen kann 
verzichtet werden, wenn sie unwirtschaftlich ist. Zu 
einer Kostenrechnung gehören zum Beispiel Ab-
schreibungen und eine Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals. 

(Zu § 55) 

57. Die Konten müssen auf den Namen der Körper-
schaft oder der Kasse der Körperschaft lauten. 

58. Für die Anlage der vorübergehend nicht benötig-
ten Kassenmittel sind in § 61 und den Ausführungsbe-
stimmungen dazu nähere Regelungen getroffen. 
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59. Im Sinne von § 55 Abs. 2 stehen für die Kasse auch 
dann keine anderen Mittel zur Verfügung, wenn die 
Kreditkosten niedriger sind als die Erträge einer sonst 
aufzulösenden Geldanlage. 

60. Über die Aufnahme von Kassenkrediten ist die 
Kassenaufsicht (§ 56) schriftlich zu informieren. 

(Zu § 57) 

61. Für die Landeskirche gehören Treuhandvermögen 
und das Verwaltungs vermögen zum sonstigen Vermö-
gen im Sinne von Absatz 2. 

(Zu § 58) 

62. Die Bestandserhaltung nach Absatz 1 erfolgt beim 
Grundvermögen durch die in Absatz 5 vorgeschrie-
bene Unterhaltung. 

Sie erfolgt beim Geldvermögen dadurch, daß der 
nach Absatz 5 auszuweisende Ertrag um einen 
Ausgleich für den Kaufkraftverlust reduziert wird. 
Der Ausgleichsbetrag wird dem Vermögens-
grundstock zugeführt. Der Oberkirchenrat legt die 
Höhe des erforderlichen Kaufkraftausgleichs jähr-
hch fest. 

Grundvermögen des Verwaltungsvermögens der 
Landeskirche ist in der Regel nur für einen vorüber-
gehenden Zweck im Sinne von Absatz 2 a) beschafft. 
Erwirbt eine Kirchengemeinde ein Grundstück zu 
einem bestimmten, vorübergehenden Zweck, so ist 
dies in der Grundvermögensübersicht mit einem 
Hinweis auf die entsprechenden Entscheidungen 
kenntlich zu machen. 

Als Erträge des Vermögensgrundstocks nach Absatz 
5 sind außer bei Wirtschaftsbetrieben nach § 22 nur 
Erträge auszuweisen, die mit Einnahmen verbunden 
sind. Die Erläuterungen zu Absatz 1 sind zu beach-
ten. Die Pflicht zur Unterhaltung des Grundvermö-
gens ist von den Erträgen aus dem Grundstock 
unabhängig. 

(Zu § 61) 

65. Als Anlageformen sind zulässig: 

1. Geldanlagen bei der Geldvermittlungsstelle des 
Oberkirchenrats, 

2. Termingelder (Festgelder, Tagesgelder), Sparein-
lagen (mit gesetzlicher Kündigungsfrist oder Sonder-
vereinbamng), Sparbriefe (Namenspapiere) und 
Bausparverträge in inländischer Währung bei folgen-
den inländischen Kreditinstituten bzw. deren Fihalen 
im Ausland: 
a) dem Sparkassenverband angehörenden Kreditin-
stituten, 
b) dem genossenschaftlichen Raiffeisen- und Volks-
bankenverband angehörenden Kreditinstituten, 
c) den großen Geschäftsbanken und ihren Tochterge-
sellschaften, 
d) der Postbank, 
e) den Bausparkassen (öffentliche oder im Verband 
der Raiffeisen- und Genossenschaftsbanken und der 
großen Geschäftsbanken), 

3. Festverzinsliche Wertpapiere (Schuldverschrei-
bungen), variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating 
Rate Notes) und abgezinste Wertpapiere in inländi-
scher Währung 
a) von Bund, Ländern, Kommunen und den Sonder-
vermögen des Bundes (öffenthche Wertpapiere, z.B. 
Schatzanweisungen/Kassenobligationen, Bundesobü-
gationen, Landesobligationen, Anleihen, Schuldbuch-
forderungen, unverzinsliche Schatzanweisungen, 
Bundesschatzbriefe, Finanzierungsschätze, Floater), 
b) von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und 
Realkreditinstituten (z. B. Kassenobligationen, Inha-
berschuldverschreibungen, Pfandbriefe, öffentliche 
Pfandbriefe bzw. Kommunalobligationen, Renten-
schuldverschreibungen, Landwirtschaftsbriefe), 
c) von großen Geschäftsbanken Bankschuldver-
schreibungen (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, 
Kassenobhgationen) 
d) von privaten Hypothekenbanken (z.B. Pfand-
briefe, öffentliche Pfandbriefe bzw. Kommunalobli-
gationen) 

im Inland. 

(Zu §59) 

63. Voller Wert eines Vermögensgegenstands ist 
grundsätzlich der aktuelle Verkehrswert, dessen Höhe 
durch geeignete Maßnahmen festzustellen ist. 

4. Anteile an Investmentfonds, die überwiegend in 
Rentenpapieren inländischer Währung investiert sind, 
von inländischen Investmentgesellschaften. 

Der Oberkirchenrat kann andere Anlageformen zu-
lassen. 

(Zu § 60) 

64. Art und Umfang der wirtschaftiichen Betätigung 
müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Lei-
stungsfähigkeit der Körperschaft stehen. 

(Zu § 62) 

66. Der Darlehenszins ist angemessen, wenn er die 
zum Zeitpunkt der Darlehensvergabe erwartete 
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Durchschnittsverzinsung des Vermögensgrandstocks 
nicht unterschreitet. 

(Zu § 63) 

67. Für die Zuführung der Zinserträge nach § 63 
Abs. 7 ist die voraussichtüche Rücklagenhöhe am Be-
ginn des Rechnungsjahres maßgeblich. 

68. Die Zuordnung von Zinserträgen zu Rücklagen 
kann mit einem Durchschnittssatz und nach verein-
fachten Kriterien erfolgen. 

75. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. Zugleich tritt die Verordnung des 
Evang. Oberkirchenrats über die Vermögensverwal-
tung, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
der evang. Kirchengemeinden (Verwaltungsverord-
nung I - W O I) vom 12. April 1955 (Abi. 36 S. 259) 
außer Kraft. 

D r . D a u r 

(Zu § 64) 

69. Nr. 62 Satz 4 gilt entsprechend. 

(Zu § 65) 

70. Bei Stiftungen sind Rücklagenerträge für den Stif-
tungszweck zu verwenden. 

Verordnung über die in das 
Gemeindegliederverzeichnis 
aufzunehmenden Daten der 
Kirchenmitglieder mit ihren 
Familienangehörigen 

(Zu § 67) 

71. Die Bestandsverzeichnisse nach § 67 Abs. 1 sind 
für jede kostenrechnende Einrichtung gesondert zu 
führen. In den Anlagenachweisen sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten und die Abschreibun-
gen mit ihren Veränderungen auszuweisen. 

(Zu § 70) 

72. Die betriebswirtschaftliche Prüfung enthält den 
Bestätigungs vermerk, daß Buchführung und Jahresab-
schluß den Grandsätzen ordnungsgemäßer Rech-
nungslegung entsprechen. Zusätzlich sollen 
Organisation und Wirtschaftlichkeit geprüft werden, 
insbesondere, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
daß unwirtschaftlich gearbeitet wird. Darüber hinaus 
kann stichprobenartig die Einhaltung von Vorschriften 
geprüft werden. 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 16. Juli 1996 AZ 87.510 Nr. 587 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat 
in seiner Sitzung am 8. Oktober 1994 mit Zustimmung 
der Kirchenkonferenz die Verordnung über die in das 
Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden Daten 
der Kirchenmitglieder mit ihren FamiUenangehörigen 
geändert und den Datenkatalog fortgeschrieben. Die 
Änderangsverordnung ist im Amtsblatt der EKD be-
kanntgemacht und in Kraft getreten. Nachfolgend wird 
der Text der Verordnung unter Berücksichtigung der 
Änderungen bekanntgegeben. 

D r . D a u r 

(Zu § 71) 

73. Für die Entlasmng ist das Gremium zuständig, das 
über den Haushalt beschließt. 

Verordnung über die in das Gemeindeglieder-
verzeichnis aufzunehmenden Daten der 
Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen 
i.d.F. vom 8. Dezember 1994 (ABl. EKD 1995 
S. 16) 

Übergangsregelung 

74. Nr. 66 zu § 62 gilt nicht für bisher gewährte Dar-
lehen. 

Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 des Kirchengesetzes über 
die Kirchenmitgliedschaft, das kirchüche Meldewe-
sen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder 
vom 10. November 1976 (ABl. EKD S. 389) wird mit 
Zustimmung der Kirchenkonferenz verordnet: 
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§1 

Das Gemeindegliederverzeichnis muß vorsehen, daß 
folgende personenbezogene Daten der Kirchenmit-
glieder mit ihren Famihenangehörigen (Famihenver-
bund) aufgenommen werden können. 

Abschnitt 1: 
Meldedaten des Kirchenmitgliedes 

1.1 Famiüennamen 
1.2 Geburtsname 
1.3 Vornamen 
1.4 frühere Namen 
1.5 Doktorgrad 
1.6 Ordensname/Künstlemame 
1.7 Geburtsdatum 
1.8 Geburtsort 
1.9 Geschlecht 
1.10 Staatsangehörigkeiten 
1.11 gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, 

Haupt- und Nebenwohnung 
1.12 Tag des Ein- und Auszugs 
1.13 Famihenstand 
1.14 Reügionszugehörigkeit 
1.15 Stellung in der Familie (Ehepartner, Kind) 
1.16 Datum der Eheschließung 
1.17 Datum der Beendigung der Ehe 
1.18 Übermittlungssperren 
1.19 Sterbetag 
1.20 Sterbeort 

Abschnitt 2: 
Meldedaten der Familienangehörigen 

(Eltern, Kinder, Ehegatten) 
des Kirchenmitgliedes, die nicht derselben 

oder keiner öffentlich-rechtlichen 

3.3 Konfession bei der Taufe 
3.4 Taufspruch (Bibelstelle) 
3.5 Datum der Wiederaufnahme in die Kirche 
3.6 Ort der Wiederaufnahme in die Kirche 
3.7 Konfession vor der Wiederaufnahme in die 

Kirche 
3.8 Datum des Übertritts in die Kirche 
3.9 Ort des Übertritts in die Kirche 
3.10 Konfession vor dem Übertritt in die Kirche 
3.11 Datum der Beendigung der Kirchenmit-

gliedschaft 
3.12 Ort der Beendigung der Kirchenmitgüed-

schaft 
3.13 Konfirmationsdatum 
3.14 Konfirmationsort 
3.15 Konfirmationsspruch (Bibelstelle) 
3.16 Firmungsdatum 
3.17 Firmungsort 
3.18 Datum der kirchüchen Trauung 
3.19 Ort der kirchlichen Trauung 
3.20 Konfession bei der kirchhchen Trauung 
3.21 Trauspmch (Bibelstelle), Dispens 
3.22 Datum der kirchüchen Bestattung 
3.23 Ort der kirchlichen Bestattung 
3.24 KirchUche WahlausschUeßungsgründe 
3.25 Kirchüche Ämter und Funktionen 
3.26 Verteilbezirk 
3.27 Telefonnummern (Telefonbucheintrag) 

Abschnitt 4: 
Kirchliche Daten der Familienangehörigen 

(Eltern, Kinder, Ehegatten) 
des Kirchenmitgliedes, die nicht derselben 

oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören 

Religionsgesellschaft angehören 4.1 Taufdatum 
4.2 Taufort 

2.1 Familiennamen 4.3 Konfession bei der Taufe 
2.2 Geburtsname 4.4 Datum der Beendigung der Kirchenmitglied-
2.3 Vornamen schaft 
2.4 frühere Namen 4.5 Ort der Beendigung der Kirchenmitgüed-
2.5 Doktorgrad schaft 
2.6 Künstlemame 4.6 Konfirmationsdatum 
2.7 Geburtsdatum 4.7 Firmungsdatum 
2.8 Geschlecht 4.8 Datum der kirchüchen Trauung 
2.9 Staatsangehörigkeiten 4.9 Konfession bei der kirchüchen Trauung 
2.10 gegenwärtige Anschrift 4.10 Datum der kirchüchen Bestattung 
2.11 Familienstand 
2.12 Reügionszugehörigkeit 
2.13 Stellung in der Familie (Ehepartner, Kind) 
2.14 Übermittlungssperren § 2 
2.15 Sterbetag 

3.1 
3.2 

Abschnitt 3: 
Kirchliche Daten des Kirchenmitgliedes 

Taufdatum (einschließüch Erwachsenentaufe) 
Taufort 

Das Gemeindegliederverzeichnis darf im automa-
tisierten Verfahren mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen 
geführt werden. Es darf keine Aufzeichnungen persön-
licher oder seelsorgerlicher Art enthalten, die in Aus-
übung des Seelsorgeauftrages erhoben worden sind 
(Seelsorgedaten). Die Daten des § 1 Abschnitt 3 
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Nrn. 3.25 bis 3.27 werden nicht in den Datenaustausch 
gemäß § 17 Kirchengesetz über die Kirchenmitglied-
schaft einbezogen. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 

Ergebnis der 
1. Evang.-theol. Dienstprüfung 
Sommersemester 1996 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 19. Juli 1996 AZ 22.51-3 Nr. 141 

Die I. Evang.-theol. Dienstprüfung in Tübingen haben 
im Juli 1996 bestanden: 

Stiftungsrat der 
Martin Haug-Stiftung 

Verfügung des Landesbischofs 
vom 20. Juli 1996 AZ 13.91-2 Nr. 579 

Nach § 4 der Satzung der Martin Haug-Stiftung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1983 
(Abi. 50 S. 572) wurden ab 1. Juli 1996 als Mitglieder 
des Stiftungsrats der Martin Haug-Stiftung auf die 
Dauer von 6 Jahren berufen: 

1. als Vorsitzender im Stiftungsrat 
 

und zu dessen Stellvertreter 
 

beide in Stuttgart; 

2. als Vertreter der Württ. Evang. Landessynode 
 

und zu dessen Stellvertreter 
 

3. als Vertreter des Oberkirchenrats 
 

und zu dessen Stellvertreter 
 

beide in Stuttgart. 

D r . D a u r 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D r . D a u r 
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Ergebnis der II. Evang.-theol. 
Dienstprüfung Sommer 1996  

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 26. Juni 1996 AZ 22.81-3 Nr. 96 D r . D a u r 

Die n . Evang.-theol. DienstprUfung Sommer 1996 
haben bestanden: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diakoniestationsvertrag über die 
Diakoniestation Neuenbürg 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 27. Juni 1996 AZ 45 Neuenbürg Nr. 51 

Zum Betrieb der Diakoniestation Neuenbürg in der 
Trägerschaft der Kirchengemeinde Neuenbürg wurde 
eine kirchenrechtliche Vereinbamng geschlossen. Sie 
wurde durch Verfügung des Oberkirchenrats vom 
27. Juni 1996 genehmigt und wird gemäß § 8 des 
Kirchüchen Verbandsgesetzes bekanntgemacht. 

D r . D a u r 

Diakoniestationsvertrag über die 
Diakoniestation Neuenbiirç 

Für den Betrieb der Diakoniestation Neuenbürg in der 
Trägerschaft der Evang. Kirchengemeinde Neuenbürg 
arbeiten die nachstehend genannten Kirchengemein-
den, Krankenpflegevereine und bürgerhchen Gemein-
den in der Form einer kirchenrechüichen 
Verembarung nach § 8 des Kirchlichen Verbandsge-
setzes zusammen. 

1. Evang. Kirchengemeinde Neuenbürg 
2. Evang. Kirchengemeinde Ambach 
3. Evang. Kirchengemeinde Dennach 
4. Evang. Kirchengemeinde Waldrennach 
5. Evang. Kirchengemeinde Engelsbrand 
6. Evang. Kirchengemeinde Gmnbach 
7. Evang. Kirchengemeinde Salmbach 
8. Bürgerliche Gemeinde Neuenbürg 
9. Bürgerliche Gemeinde Engelsbrand 

10. Krankenpflegeverein Neuenbürg und Dennach 
11. Krankenpflegeverein Ambach 
12. Krankenpflegeverein Waldrennach 
13. Krankenpflegeverein Engelsbrand 
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Präambel 

Seit 1. Januar 1978 wird von der Evang. Kirchenge-
meinde Neuenbürg die Diakoniestation Neuenbürg 
betrieben. Mit der bürgerUchen Gemeinde Engels-
brand besteht seit 24. August 1978 ein Kooperations-
vertrag. 

Im Rahmen der insbesondere durch die Pflegeversi-
cherung erforderlichen Änderungen wird die Diako-
niestation Neuenbürg als alleiniger Anstellungsträger 
neu gebildet. 

Als Einrichtung der Kirchengemeinden ist sie Aus-
druck des gelebten Glaubens der christhchen Gemein-
den in Wort und Tat; in ihr wird Christi Auftrag zur 
Verkündigung des Evangeliums und zu diakonischem 
Handeln wahrgenommen. 

Die Vertragspartner nehmen durch die Zusammenar-
beit in der Diakoniestation ihre jeweilige Verantwor-
tung für den ambulanten pflegerischen Dienst an den 
Einwohnern des Einzugsbereichs der Diakoniestation 
wahr. Die Vertragspartner verpflichten sich zu ver-
trauensvoller Zusammenarbeit. Sie informieren sich 
insbesondere rechtzeitig und umfassend in allen An-
gelegenheiten, die die Arbeit der Diakoniestation be-
rühren. 

§ 1 
Trägerschaft und Einzugsbereich 

(1) Die Evang. Kirchengemeinde Neuenbürg (Träge-
rin) betreibt in Bindung an die landeskirchUche Ord-
nung für ihren und den Bereich der Evang. 
Kirchengemeinden 
a) Ambach 
b) Dennach 
c) Waldrennach 
d) Engelsbrand 
e) Grunbach 
f) Salmbach 
die Diakoniestation Neuenbürg. 

(2) Der Einzugsbereich der Station umfaßt die bürger-
lichen Gemeinden 
a) Neuenbürg 
b) Engelsbrand. 

(3) Die Diakoniestation ist über den Evang. Landes-
verband für Diakonie- und Sozialstationen in Würt-
temberg e.V. mit ihren Diensten dem Diakonischen 
Werk der evang. Kirche in Württemberg e.V. ange-
schlossen. 

(4) Die Diakoniestation bietet folgende Pflegebe-
reiche an: 
a) Kranken- und Altenpflege sowie Nachbarschafts-
hilfe für den gesamten Einzugsbereich der Diakonie-
station, 

b) Haus- und Familienpflege für den gesamten Ein-
zugsbereich der Diakoniestation durch den beste-
henden Kooperationsvertrag mit dem Evang. 
Kirchenbezirk Neuenbürg. 

§2 
Aufgaben 

(1) Die Diakoniestation hat die Aufgabe, in ihrem 
Einzugsbereich ambulante pflegerische Dienste 
(Kranken- und Altenpflege sowie Hauswirtschaftliche 
Dienste und Nachbarschaftshilfe) im Rahmen der per-
sonellen und finanziellen Möglichkeiten anzubieten 
und zu koordinieren. 

(2) Die Diakoniestation dient ausschließhch und un-
mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen und kirchü-
chen Zwecken nach den §§ 52 bis 54 Abgabenordnung 
(AO). 

(3) Die Vertragspartner bemühen sich gemeinsam 
oder auch je getrennt in ihren Wirkungsbereichen um 
die Mithilfe möglichst vieler Einwohner für die Auf-
gaben- und Tätigkeitsfelder der Diakoniestation. 

(4) Die Dienste der Diakoniestation stehen aUen Ein-
wohnern im Einzugsbereich offen. 

§ 3 
Diakoniestationsausschuß 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Diako-
niestation bildet die Trägerin einen beschüeßenden 
Ausschuß. Dieser setzt sich zusammen aus 
a) 3 Vertreter/innen der Kirchengemeinde Neuen-
bürg 
(zugleich als Vertreter/innen des Krankenpflegever-
eins Neuenbürg), 
b) 1 Vertreter/in der Kirchengemeinde Ambach 
(zugleich als Vertreter/in des Krankenpflegevereins 
Ambach), 
c) 1 Vertreter/in der Kirchengemeinde Dennach, 
d) 1 Vertreter/in der Kirchengemeinde Waldrennach 
(zugleich als Vertreter/in des Krankenpflegevereins 
Waldrennach), 
e) 1 Vertreter/in der Evang. Kirchengemeinde En-
gelsbrand 
(zugleich als Vertreter/in des Krankenpflegevereins 
Engelsbrand), 
f) 1 Vertreter/in der Evang. Kirchengemeinde Grun-
bach, 
g) 1 Vertreter/in der Evang. Kirchengemeinde Salm-
bach, 
h) je 2 Vertreter/innen der bürgeriichen Gemeinden 
Neuenbürg und Engelsbrand, 
i) 1 Vertreter/in der Geschäftsführung, 
j) 1 Vertreter/in der Ärzteschaft. 
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Die Vertreter/innen h) bis j) nehmen mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teil. 
Der/die Pflegedienstleiter/in und der/die Einsatzlei-
ter/in können an den Sitzungen beratend teilnehmen 
und werden hierzu eingeladen. 

(2) Die Vertreter/innen der evang. Kirchengemeinden 
werden von den Kirchengemeinderäten aus ihrer Mitte 
gewählt. Die weiteren Vertreter/innen werden von den 
jeweiligen Vertragspartnem entsandt. 

(3) Der Diakoniestationsausschuß soll aus seiner Mit-
te eine/n Vertreter/in der Trägerin als Vorsitzenden 
und einen Stellvertreter für die Dauer einer Amtsperi-
ode des Kirchengemeinderats wählen. 

(4) Der Diakoniestationsausschuß hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 
- Er legt die Richtlinien für die Arbeit der Diakonie-
station fest. 
- Er erläßt eine Geschäftsordnung 
(Die Geschäftsordnung soll insbesondere die Ge-
schäftsverteilung, den Ablauf der Geschäfte und die 
laufende Ausübung der Bewirtschafmngsbefugnis 
und Anweisungsbefugnis in der Diakoniestation fest-
legen sowie eine Regelung über die Aufteilung der 
Vertretungsaufgaben treffen). 
- Er beschließt über die Anstellung, Eingruppierung 
und Entlassung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Diakoniestation im Rahmen des Stellenplans. So-
fern sich der Zuständigkeitsbereich einer Pflegekraft 
überwiegend auf eine evang. Kirchengemeinde er-
streckt, wird dieser Kirchengemeinde ein Anhörungs-
recht für die Anstellung eingeräumt. Entscheidungen 
über die Anstellung, Eingruppierung und Entlassung, 
die die Pflegedienstleitung, die Einsatzleitung der 
Nachbarschaftshilfe und die Geschäftsführung betref-
fen, werden im Einvernehmen mit dem Kirchenge-
meinderat der Trägerin getroffen. 
- Er übt die Dienst- und Fachaufsicht über die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation aus. 
- Er entwirft den Wirtschafts- und Stellenplan (Teil-
haushaltsplan) der Diakoniestation und berät den 
Rechnungsabschluß. 
- Er hat die Bewirtschaftungsbefugnis über den 
Wirtschaftsplan der Diakoniestation und insoweit 
auch die Anweisungsbefugnis. 
- Er setzt eine Gebührenordnung für die Diakonie-
station fest. 
- Er berät über Änderungen der Aufgaben der Dia-
koniestation nach § 2 Abs. 1 Satz 3 und macht Vor-
schläge an die Vertragspartner zur Änderung des 
Vertrags. 

(5) Als beschließender Ausschuß der Kirchengemein-
de ist der Diakoniestationsausschuß an die Verfah-
rensregelungen der Kirchengemeindeordnung 
gebunden. Zur Vorberatung seiner Entscheidungen 
kann der Diakoniestationsausschuß auch Unteraus-
schüsse bilden. 

§ 4 
Pflegedienstleitung, Einsatzleitung 

der Nachbarschaftshilfe und Geschäftsführung 

(1) Für die Kranken- und Altenpflege wird eine Pfle-
gediensüeitung bestellt. 

(2) Für die Nachbarschaftshilfe wird eine Einsatzlei-
tung bestellt. 

(3) Für die Wahrnehmung der Verwalmngsaufgaben 
wird nach § 3 Abs. 4 eine entsprechende Geschäfts-
führungA'^erwaltungsleitung bestellt. 

§ 5 
Finanzierung und Abrechnung 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der Diakoniesta-
tion werden im Wirtschaftsplan der Diakoniestation 
veranschlagt und in den Haushaltsplan der Trägerin 
übernommen. Hierfür wird eine Nebenrechnung ge-
führt. Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Diakoniestation deckt den Personal-, Sach-
und Verwaltungsaufwand zunächst insbesondere 
durch folgende Einnahmen ab: 
- Gebühren und Entgelte 
- Beiträge des Landes Baden-Württemberg und des 
Landkreises 
- Zuschüsse der Sozialversicherungsträger 
- Zuweisungen und Ersätze von Nachlässen aus dem 
Beitragsaufkommen der Krankenpflegevereine 
- Spenden und sonstige Einnahmen, soweit sie nicht 
durch die Zweckbestimmung oder die Vereinbarung 
über den Abmangel einem Vertragspartner zugeordnet 
sind. 

(3) Der danach verbleibende Abmangel wird von den 
beteiligten evang. Kirchengemeinden und den übrigen 
Vertragspartnem getragen und wie folgt aufgeteilt: 

Evang. Kirchengemeinden 33 1/3 % 
übrige Vertragspartner 66 2/3 % 

Opfer sind Eigenmittel der jeweiügen Kirchenge-
meinden. 

(4) Der Anteil der evang. Kirchengemeinden wird im 
Verhältnis ihrer Gemeindegliederzahlen aufgeteilt 
und zwar nach dem Gemeindeghederbestand zum 
31. Dezember des dem Rechnungsjahr vorausgehen-
den Kalenderjahres. 

Der Anteil der bürgerlichen Gemeinden wird im Ver-
hältnis ihrer Einwohnerzahlen am 30. Juni des voraus-
gehenden Kalenderjahres aufgeteilt. 

(5) Der Entwurf des Wirtschaftsplans der Diakonie-
station wird allen Vertragspartnem zu Stellungnah-
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men zugeleitet. Über die Stellungnahme befindet der 
Kirchengemeinderat der Trägerin bei der Verabschie-
dung des Wirtschaftsplans. 

(6) Wirtschaftsplanerhöhungen, die durch 
1. wesenthche Ausweitungen des Aufgabenbereichs, 
2. Erweiterungen des Stellenplans, 
3. Neuinvestitionen ab einem Einzelbetrag von 
20.000 DM 
entstehen, werden für die übrigen Vertragspartner nur 
abmangelwirksam, wenn sie innerhalb eines Monats 
nach Zusendung des Wirtschaftsplans nicht wider-
sprochen haben. 

(7) Auf den sich nach dem Wirtschaftsplan ergeben-
den Abmangelanteil leisten die Vertragspartner der 
Trägerin jeweils auf 1. Juli Abschlagszahlungen. 

(8) Die Vertragspartner sind berechtigt, in die Rech-
nungsunterlagen der Diakoniestation Einsicht zu neh-
men. 

Übernahme von Diensten 

Die Trägerin übernimmt mit Inkrafttreten der Verein-
barung die in § 1 Abs. 4 genannten Dienste im Ein-
zugsbereich. 

§7 
Übemahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Trägerin ist bereit, mit dem Inkrafttreten der 
Vereinbarung die bei den anderen Vertragspartnem 
für die übemonmienen Dienste angestellten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu den gleichen Bedin-
gungen oder, wenn dies rechtlich nicht möglich ist, 
zu möglichst vergleichbaren Bedingungen zu über-
nehmen. Die Vertragspartner verpflichten sich, auf 
einen Wechsel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Trägerin hinzuwirken und ihr Einverständnis zu 
deren Wechsel vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Vereinbarung an zugeben. Eventuelle Mehrkosten, 
die durch die Besitzstandswahrung übemommener 
Mitarbeiter entstehen, werden durch den bisherigen 
Anstellungsträger in voller Höhe übemommen. 

§8 
Übertragung der Arbeitsmittel und Dienstfahrzeuge 

Die Vertragspartner übereignen die beweglichen Sa-
chen, die bisher im Gebrauch eines nach § 6 übernom-
menen Dienstes waren, kostenlos auf die Trägerin. 

§ 9 
Nutzung von Räumen 

Die Räume, die bisher von den Vertragspartnern für 
die unter § 2 Abs. 1 genannten Aufgaben genutzt 

wurden, werden der Trägerin zur Verfügung gestellt, 
soweit keine zwingenden rechtlichen Gründe entge-
genstehen. Hierüber werden gesonderte Verträge ab-
geschlossen. Die Trägerin erstattet die für die Nutzung 
entstehenden Kosten. 

§ 10 
S chlußbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt vorbehalthch der Geneh-
migung des Evang. Oberkirchenrats in Stuttgart am 
I.Januar 1996 in Kraft. 

(2) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Sie kann von jedem der Vertragspartner mit 
einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende des 
Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung be-
darf der Schriftform. 

(3) Das Vermögen verbleibt bei Ausscheiden eines 
Vertragspartners bei der Diakoniestation bzw. einer 
Nachfolgeeinrichtung. Falls ein Vertragspartner in-
nerhalb von drei Jahren wieder ausscheidet, werden 
die nach § 8 übereigneten bewegUchen Sachen wieder 
zurückgegeben. Bei Auflösung der Diakoniestation ist 
das vorhandene Vermögen für Kranken- und Alten-
pflege sowie Nachbarschaftshilfe im bestehenden Ein-
zugsbereich zu verwenden. 

(4) Diese Vereinbarung ersetzt: 
a) das Organisationsstatut der Diakoniestation Neu-
enbürg vom 24. August 1978, 
b) den Kooperationsvertrag zwischen der Evang. 
Kirchengemeinde Neuenbürg und der bürgerlichen 
Gemeinde Engelsbrand vom 24. August 1978. 

Neuenbürg, den 17. April 1996 

Dienstnachrichten 
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Der Landesbischof hat mit Wirkung vom 1. August 1996 zur Pfar-
rerin bzw. zum Pfarrer für Evang. Religionslehre ernannt und mit 
der Wahrnehmung 

eines vollen Unterrichtsauftrages beauftragt: 

am Gymnasium in Komtal 

 
 

am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Tübingen 
 

 

am Ernst-Sigle-Gymnasium in Kornwestheim 
 

eines eingeschränkten Unterrichtsauftrages beauftragt: 

beim Evang. Oberkirchenrat in Stuttgart: 
 
 

     
 

mit Wirkung vom I. August 1996 

 
 

 

mit Wirkung vom 1. September 1996 
 
 
 
 

     
.  

 

 

g  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

an der Schule für Geistigbehinderte (Peter-Rosegger-Schule) in 
Reutlingen 

 
 

am Paracelsus-Gymnasium Hohenheim in Stuttgart-Plieningen 
 

 

an der Waldorfschule Engelberg in Winterbach 
 

 

Der Landesbischof hat 

a) ernannt: 

mit Wirkung vom 1. Juli 1996 

 

b) in den Ruhestand versetzt: 

mit Wirkung vom I. August 1996 
- n

 
- 

 
-  

 

mit Ablauf des 31. August 1996 
- 

 

mit Wirkung vom 1. September 1996 
-  

 

-  
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mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 
 

 

mit Wirkung vom 1. November 19% 
 

 

 

Das Ministerium ftir Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
hat  

 mit Ablauf des 31. Juli 1996 in den Ruhestand 
versetzt. 

In die Ewigkeit wurde abgerufen: 

 
 

Amtsblatt: Laufender Bezug nur durch das Referat 
Interne Verwaltung des Evang. Oberkircfienrats. 
Bezugspreis jährlicti 5 0 , 0 0 D M 
zuzügllcfi Porto- und Versandkosten. 

Erscfieinungsweise: monatlicfi. 

Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jafires gekündigt werden. 
Einzelnummern laufender oder früfierer Jafirgänge 
können vom Referat Interne Verwaltung des Evang. 
Oberkirchenrats - soweit noch vorrätig - bezogen 
werden. Preis ¡e Einzelheft: 4 , 0 0 DM. 

H e r a u s g e b e r : Evang. Oberkirchenrat, 
Postfach 10 1 3 42 , 7 0 0 1 2 Stuttgart 
Dienstgebäude: Gänsheidestraße 4, 7 0 1 8 4 Stuttgart, 
Telefon ( 0 7 1 1 ) 2 1 49-0 

Herstellung und Vertrieb: 
Imotel Mediengesellschaft mbH, 
Theodor-Heuss-Straße 23, 7 0 1 7 4 Stuttgart 

Konten der Kasse 
des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 

Nr. 1 5 3 1 Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart 
(BLZ 6 0 0 5 0 0 00) 
Nr . 2 0 0 3 2 2 5 Landesgirokasse Stuttgart 
(BLZ 6 0 0 5 0 1 O l ) 
Nr. 4 0 0 106 Evang. Kreditgenossenschaft Stuttgart 
(BLZ 6 0 0 6 0 6 06) 
Nr. 9 0 50 -708 Postbank Stuttgart 
(BLZ 6 0 0 100 70) 




